Vorgesehene Änderungen i. R. der MV in 2026

§ 2 Zweck
Abs. 4 neu eingepflegt
 j) Mitwirkung im Bevölkerungsschutz (Katastrophen- und Zivilschutz)

Abs. 5 (Verlängerung des Satzes 2)
... und duldet dies weder in ihrer Gliederung noch bei den Mitgliedern ...	


Abs. 7 neu eingepflegt
7. Die DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. verurteilt jegliche Form von Gewalt, insbesondere körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art, und orientiert sich dabei an der Ordnung zur Prävention von Gewalt (PvG-Ordnung) der Bundesebene. Die DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. kann darauf aufbauend eine eigene PvG-Ordnung erlassen.

§ 4 Mitgliedschaft
Abs. 3 neu eingepflegt
Mitglied kann nicht werden oder sein, wer öffentlich Handlungen begeht, die mit den Grundsätzen der Satzung, insbesondere mit § 2 Abs. 5 unvereinbar sind. Mitglied kann auch nicht werden oder sein, wer Organisationen, Vereinigungen oder Parteien aktiv unterstützt, deren Ziele in Wort und Tat mit § 2 Abs. 5 unvereinbar sind.

Abs. 3 - 4 werden zu Abs. 4 - 5

§ 6 Stimmrecht wird zu § 6 Stimm- und Wahlrecht

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
Abs. 2 Änderung Wortlaut
Die Austrittserklärung eines Mitglieds muss in Textform mindestens bis zum 30.11. des Kalenderjahres der DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. zugegangen sein. Der Austritt wird zum Ende des Kalenderjahres wirksam.

§ 11 Abs. 7; Neu eingefügt
7. Die besondere Vertretung nach § 30 BGB endet durch Rücktritt des besonderen Vertreters oder durch Widerruf seitens des Ortsgruppenvorstands, insbesondere bei grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

§ 13 
Abs. 2 Änderung      	
c) der Kassenwartin
c) der Schatzmeister
g) Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit in,
g) Leiter Verbandskommunikation

Abs. 4 und 6 Änderung Wortlaut
Kassenwart durch Schatzmeister ersetzen




§ 13 Abs. 9; Neu einfügen
9. Der Ortsgruppenvorstand ist berechtigt Darlehen in Höhe von bis zu 100.000€ aufzunehmen.  Bei höheren Verbindlichkeiten, die auch mit einer Grundschuld verbunden sind, ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung herbeizuführen.

§ 16 Aufgaben
Abs. 4 neu eingepflegt
4. Sie entscheiden weiterhin in den ihnen nach der Ordnung zur Prävention von Gewalt (PvG-Ordnung) zugewiesenen Verfahren. Die DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. kann darauf aufbauend eine eigene PvG-Ordnung erlassen.

Abs. 4 wird 5, 5 wird 6

§ 21 Ordnungen und Richtlinien
Abs. 2 Ergänzungen im Wortlaut
2. Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG-Prüfungen ab. Art, Inhalt und Durchführung der Prüfungen werden durch die Prüfungsordnungen der DLRG und deren Ausführungsbestimmungen und den Rahmenrichtlinien der DLRG geregelt. Sie sind für Prüfer und Prüfungsteilnehmer bindend.

Abs. 3 wird gestrichen und ersetzt
3. Ordnungen und Richtlinien sind für alle Gliederungen und Mitglieder bindend. Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG-Prüfungen ab.
Art, Inhalt und Durchführung der Prüfungen werden durch die Prüfungsordnungen der DLRG und deren Ausführungsbestimmungen geregelt. 
Sie sind für Prüfer und Prüfungsteilnehmer bindend.  Die Prüfungsordnungen werden vom Präsidialrat erlassen; die Ausführungsbestimmungen beschließt das Präsidium.

Abs. 5 neu eingepflegt
5. Die Einhaltung der bestehenden Datenschutzbestimmungen wird in einer Datenschutzordnung geregelt, die vom Präsidialrat erlassen wird. Die DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. kann darauf aufbauend eine eigene Datenschutzordnung erlassen. Zur Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und internen Regelungen erlässt der Präsidialrat eine Compliance-Richtlinie. Die DLRG Ortsgruppe Paderborn e. V. kann darauf aufbauend eine eigene Compliance-Richtlinie erlassen.

§ 30 Inkrafttreten
Änderung des Inkrafttretens

§ 31 Übergangsbestimmung
Neu eingepflegt
Abweichend von den Bestimmungen im § 13 erfolgen die Wahlen und die Arbeit des Ortsgruppenvorstands bereits in der zur Mitgliederversammlung am 29.05.2026 beantragten Änderungen der Satzung.


